
L
aut Statistischem Bundes-

amt (Destatis) stiegen die 

Einnahmen der Kommunen im 

vergangenen Jahr um sieben 

Prozent auf 247,1 Milliarden 

Euro an. “So positiv diese Ent-

wicklung ist, so klar müssen 

wir aber auch sagen, dass ein 

solcher Überschuss über länge-

re Zeit verstetigt werden muss, 

um die jahrelange kommunale 

Finanzmisere und den gewalti-

gen Investitionsrückstand ab-

arbeiten zu können. Und nicht 

zuletzt: Die kommunalen Sozi-

alausgaben explodieren förm-

lich!”, mahnte Dr. Gerd Lands-

berg, Hauptgeschäftsführer des 

Deutschen Städte- und Gemein-

debundes (DStGB). 

Laut Landsberg bräuchten 

die Kommunen fast zehn Jah-

re solche Überschüsse, um den 

Schuldenberg für die kommu-

nalen Kassenkredite abbauen 

zu können. Diese belaufen sich 

gegenwärtig auf rund 50 Milliar-

den Euro.

Grund für das Einnahmeplus 

waren laut Destatis vor allem die 

Zuweisungen sowie Kostener-

stattungen von Bund und Län-

dern gewesen. Im Vergleich zum 

Vorjahr wurden diese um zwölf 

Prozent auf 89,7 Milliarden Eu-

ro erhöht. Darunter machten 

die Schlüsselzuweisungen der 

Länder mit einem Anteil von 39 

Prozent den größten Anteil aus. 

Das Plus bei den Steuereinnah-

men um knapp sechs Prozent 

auf 89,8 Milliarden Euro ist den 

Statistikern zufolge vor allem 

auf den Anstieg der Gewerbe-

steuereinnahmen um 9,7 Pro-

zent auf 38,3 Milliarden Euro 

zurückzuführen.

Ungenügende Finanzierung 
der Integration

Dem kommunalen Einnahmen-

plus von sieben Prozent steht 

ein Ausgabenanstieg um 6,1 

Prozent gegenüber. Sie betru-

gen 2016 241,7 Milliarden Eu-

ro. Besonders stark stiegen die 

Ausgaben für soziale Leistungen 

an. Sie erhöhten sich um knapp 

zehn Prozent auf 59,3 Milliarden 

Euro. Besonders stark nahmen 

auch die der Leistungen nach 

dem Asylbewerberleistungsge-

setz zu. Sie erhöhten sich um 

76,5 Prozent auf 5,5 Milliarden 

Euro. Der Deutsche Städtetag 

betonte, dass die Kommunen 

angesichts der hohen Integra-

tionskosten auch “weiterhin auf 

eine auskömmliche Finanzie-

rung ihrer Integrationsanstren-

gungen angewiesen” seien. “Die 

bislang getroffenen  Finanzie-

rungsregelungen genügen dazu 

nicht”, erklärte der Hauptge-

schäftsführer des Deutschen 

Städtetages, Helmut Dedy. Die 

Integration der Menschen in die 

Stadtgesellschaften werde noch 

viele Jahre dauern und eine Viel-

zahl an Maßnahmen erfordern, 

so Dedy weiter. 

Leicht rückläug waren wegen 

der günstigen Arbeitsmarktla-

ge die kommunalen Ausgaben 

der Grundsicherung für Arbeit-

suchende. Sie reduzierten sich 

um knapp zwei Prozent auf 12,3 

Milliarden Euro. Die günstigen 

Verhältnisse am Kreditmarkt er-

möglichten zudem eine Reduk-

tion der Zinsausgaben um 9,6 

Prozent auf 3,6 Milliarden Euro.

Der Städtetag betonte, dass ein 

genauerer Blick auf die Zahlen 

des Statistischen Bundesamtes 

zudem zeige, dass die Unter-

schiede zwischen nanzstarken 

und strukturschwachen Städ-

ten und Regionen unverändert 

seien. So liege der Abstand etwa 

zwischen den Pro-Kopf-Investi-

tionen bayerischer Kommunen 

einerseits und nordrhein-west-

fälischer Kommunen anderer-

seits bei mehr als 300 Euro. “Das 

Investitionsvolumen bayrischer 

Kommunen ist je Einwohner 

weit mehr als doppelt so hoch wie 

in Nordrhein-Westfalen”, betont 

Dedy: “Die Zahlen unterstrei-

chen, wie richtig und notwendig 

die Förderung der Investitionen 

strukturschwacher Kommunen 

durch den Bund ist.

Großer Investitionsrückstand

Die Kommunalverbände mach-

ten darauf aufmerksam, dass 

der kommunale Investitions-

rückstand in Höhe von 136 

Milliarden Euro nach den Zah-

len des KfW-Kommunalpanels 

2016 zeige, dass trotz der Stei-

gerung bei den kommunalen In-

vestitionen noch keine Entwar-

nung gegeben werden könne. 

Zudem zeigt sich immer mehr, 

dass u.a. wegen der Planungs- 

und Personalkapazitäten in den 

Rathäusern, aber auch in den 

zu beauftragenden Privatunter-

nehmen der Abbau des Investi-

tionsstaus ein langjähriger Pro-

zess sein werde. Nach Angaben 

des Statistischen Bundesamtes 

haben die Kommunen im ver-

gangenen Jahr 25,8 Milliarden 

Euro für Sachinvestitionen aus-

gegeben, das waren 4,5 Prozent 

mehr als im Jahr 2015. “Auch 

wenn diese Steigerung zu be-

grüßen ist, reicht eine solche 

Investitionstätigkeit nicht aus, 

um den auf der kommunalen 

Ebene bestehenden erhebli-

chen Investitionsstau abbauen 

zu können”, so Dr. Hans-Günter 

Henneke vom Deutschen Land-

kreistag. Große Investitionslü-

cken sieht der Landkreistag vor 

allem im Schulbereich, bei der 

Straßeninfrastruktur und bei 

der Versorgung mit medizini-

schen Leistungen, insbesondere 

in der Fläche.

Neuordnung der Kommunal-
nanzen notwendig

Der Landkreistag mahnte, dass 

die weitere Entwicklung der 

Kommunalnanzen keineswegs 

frei von Risiken sei. Finanziel-

le Risiken ergäben sich bspw. 

aus den Integrationsaufgaben, 

aber auch insgesamt aus der 

Entwicklung der Sozialausga-

ben. Die Entwicklung der So-

zialausgaben verlaufe weiterhin 

ungebremst und übersteige die 

regulären Zuwächse der kom-

munalen Einnahmen deutlich. 

“Ohne die auch jetzt wieder maß-

geblichen Zuwendungen von 

Bund und Ländern droht eine 

deutliche Verschlechterung der 

kommunalen Finanzsituation”, 

zeigte sich Henneke überzeugt. 

Um das zu verhindern sei eine 

grundsätzliche Neuordnung der 

Kommunalnanzen notwendig: 

“Weg von ständigen, punktuel-

len Zuwendungen, hin zu einer 

grundsätzlichen Lösung”, for-

derte Henneke. Dazu sollten die 

Kommunen stärker als bisher 

an der Umsatzsteuer beteiligt 

werden. Diese Steuerbeteiligung 

sollte stärker nach der Einwoh-

nerzahl, nicht nach der Wirt-

schaftskraft verteilt werden. So 

würden gerade die Kommunen 

mit hohen Sozialausgaben von 

vornherein besser ausgestattet.
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Engpässe trotz Milliardenüberschuss
Kommunale Finanzen 2016

(BS/lkm) Deutschlands Kommunen wiesen 2016 einen Überschuss in Höhe von rund 5,4 Milliarden Euro aus. Laut Statistischem Bundesamt war 
das Plus damit 2,2 Milliarden Euro höher als im Vorjahr. Die Kommunalverbände aber geben keine Entwarnung: Trotz Überschuss bedürfe es einer 
grundlegenden Verbesserung der kommunalen Finanzsituation.

Obwohl sich der Finanzierungssaldo der Kommunen verbessert habe, reiche 

er nicht an die Überschüsse aus den Jahren 2007 und 2008 heran, gab der 

Städtetag zu bedenken. Foto: BS/Tim Reckmann, Pixelio.de

Die Aufrechterhaltung der Stra-

ßeninfrastruktur ist eine wich-

tige kommunale Aufgabe. Ihr 

Zustand trägt zur Attraktivität 

des Wirtschaftsstandorts bei. 

Auch die Bürger sind gegenüber 

einem schlechten Straßenzu-

stand sensibel. Um den An-

sprüchen an das kommunale 

Straßennetz gerecht zu werden, 

sind Ausgaben zu tätigen. Diese 

Ausgaben werden hauptsäch-

lich aus Steuern und Straßen-

beiträgen nanziert. Straßen-

beiträge können wiederkehrend 

oder einmalig erhoben werden. 

Beide Varianten haben sowohl 

Vor- als auch Nachteile. Wie-

derkehrende Straßenbeiträge 

werden in regelmäßigen, meist 

jährlichen Abständen von al-

len Grundstückseigentümern 

eines Abrechnungsgebiets er-

hoben. Als Abrechnungsgebiet 

können homogene Teile (etwa 

einzelne Ortsteile) der Kommu-

ne dienen. Dies führt zu einer 

Verteilung der Belastung auf-

grund der höheren Zahl poten-

zieller Abgabenschuldner. Das 

“Wesen” des Beitrags als Geld-

leistung zur Möglichkeit der 

Inanspruchnahme wird dabei 

auf alle Mitglieder der Gemein-

schaft verteilt und nicht nur auf 

diejenigen, die durch ihre Anlie-

gerschaft unmittelbar vom Aus-

bau protieren. Aufgrund der in 

der Regel jährlichen Erhebung 

fallen die wiederkehrenden Bei-

träge geringer aus als Einmal-

zahlungen bei entsprechender 

Ausbaumaßnahme.

Wiederkehrende Beiträge: 
Vor- und Nachteile 

Aus Sicht der Beitragsschuld-

ner können jährlich regel-

mäßige Zahlungen weniger 

belastend wirken und somit 

die Akzeptanz der Beitragser-

hebung erhöhen. Andererseits 

fordern die Beitragszahler die 

Umsetzung von Investitions-

maßnahmen auch “direkt vor 

der Haustür” ein.

Aus Sicht der Kommune er-

möglichen regelmäßige Er-

hebungen ein langfristiges 

Straßenbaukonzept und Kon-

tinuität beim Straßenbau mit 

positiver Folgewirkung für die 

gemeindliche Planung. Ande-

rerseits ist die Erhebung von 

wiederkehrenden Beiträgen mit 

einem hohen Verwaltungsauf-

wand verbunden. 

Da in Hessen – anders als bei-

spielsweise in Rheinland-Pfalz 

– nicht die Möglichkeit besteht, 

das gesamte Gemeindegebiet 

als Abrechnungsgebiet zu be-

stimmen, stehen die Kommu-

nen vor der Herausforderung, 

rechtssichere Abrechnungs-

gebiete zu bilden. Hinsichtlich 

der Bildung von Abrechnungs-

gebieten hat das Bundesverfas-

sungsgericht entschieden, dass 

“die Bildung einer einzigen Ab-

rechnungseinheit im gesamten 

Gemeindegebiet durch Satzung 

[…] dann gerechtfertigt [ist], 

wenn mit den Verkehrsanlagen 

ein Vorteil für das beitragsbe-

lastete Grundstück verbunden 

ist. Besteht ein solcher Vorteil 

wie in Großstädten oder Ge-

meinden ohne zusammenhän-

gendes Gebiet nicht, läge in 

der Heranziehung aller Grund-

stücke zur Beitragspicht eine 

Gleichbehandlung wesentlich 

ungleicher Sachverhalte.”

Bei der Bildung der Abrech-

nungsgebiete ist insbesondere 

die erstmalige Erfassung der 

Flächen mit verhältnismäßig 

hohem Aufwand verbunden. 

Sämtliche im jeweiligen Ab-

rechnungsgebiet vorhandenen 

beitragspichtigen Grundstü-

cke sind zu identizieren und 

mit einem zutreffenden Nut-

zungsfaktor zu bestimmen. Der 

Nutzungsfaktor berücksichtigt 

das Maß der Nutzung. Mit ihm 

wird die Grundstücks- bzw. 

Geschossäche vervielfacht. In 

der Regel setzt sich der Nut-

zungsfaktor aus der Anzahl der 

auf dem Grundstück zulässi-

gen bzw. vorhandenen Vollge-

schosse und der Nutzungsart 

(etwa reine Wohnnutzung, ge-

werbliche oder landwirtschaft-

liche Nutzung) zusammen.

Darüber hinaus entsteht für die 

Pege des Datenbestands sowie 

die jährliche Beitragserhebung 

ein dauerhafter Personalbe-

darf. Die erstmalig ermittelten 

Flächen müssen jedes Jahr ge-

prüft, ergänzt und angepasst 

werden. Mögliche Änderungen 

an den Bestandsdaten ergeben 

sich durch mögliche Änderun-

gen beim Nutzungsfaktor, dem 

Auslaufen der Übergangsrege-

lung einzelner Grundstücke 

oder dem Zugang von Flächen 

aufgrund von Neubauten.

Die Vor- und Nachteile der 

wiederkehrenden Beiträge sind 

in nebenstehender Ansicht dar-

gestellt.

Lesen Sie mehr zum Thema 

“Straßenunterhalt” im Kommu-

nalbericht 2016, Hessischer 

Landtag, Drucksache 19/3908 

vom 2. Dezember 2016, S. 300 

ff. (abrufbar unter www.rech 

nungshof-hessen.de).

Das Für und Wider der wiederkehrenden Straßenbeiträge

von Dr. Ulrich Keilmann

Dr. Ulrich Keil-

mann leitet die 

Abteilung Über-

örtliche Prüfung 

kommunaler 

Körperschaften beim Hessischen 

Rechnungshof in Darmstadt.

Foto: BS/Hessischer Rechnungshof

“Straßenunterhalt”

Die Interdependenzen zwischen 

Haushalt und Digitalisierung 

sind zahlreich. Die Steuerung 

über die Finanzen ist eine ganz 

wesentliche Stellschraube bei 

allen Digitalisierungsprojek-

ten. Dies zeigt nicht zuletzt 

das Projekt IT-Konsolidierung 

Bund.

Aber auch originäre Haus-

halts- und Finanzthemen wer-

den in zahlreichen Fachforen in 

Berlin Gegenstand der Diskus-

sion sein. Etwa das Thema Zins- 

und Schuldenmanagement, zu 

dem u.a. Berlins Finanzsena-

tor Dr. Matthias Kollatz-Ahnen 

und der ehemalige BA-Vorstand 

Heinrich Alt sprechen werden. 

Auch die “Förderung kommu-

naler Investitionen in der Pra-

xis” ist Thema, u.a. mit Kölns 

Stadtkämmerin Gabriele C. 

Klug und Axel Papendieck, Ex-

perte von der KfW-Bank.

Dass Organisationen wie etwa 

der Hessische Rechnungshof

und die Gemeindeprüfungsan-

stalt NRW (gpaNRW) neben der 

Prüfung auch immer mehr in 

beratender Funktion tätig sind, 

wird eine Diskussion zeigen, an 

der u.a. Dr. Walter Wallmann,

Präsident des Hessischen Rech-

nungshofes, und Christoph Gu-

sovius, stellvertretender Präsi-

dent der gpaNRW, teilnehmen 

werden. 

Die Zukunft der Kommunen im

Hinblick auf wichtige Weichen-

stellungen für das kommende 

Jahrzehnt wird im Rahmen 

einer Kämmerer-Diskussions-

runde erörtert.

Weitere Informationen zum 

Themenkanal “Haushalt und 

Finanzen” sowie zur Gesamtver-

anstaltung “Digitaler Staat” ste-

hen online unter www.digitaler-

staat.de zur Verfügung.

Den nächsten Schritt gemacht
Themenkanal “Haushalt und Finanzen” 

(BS/gg) In den vergangenen drei Jahren wurde der Bundeskongress 
Haushalt und Finanzen parallel zum Verwaltungskongress “Efzienter 
Staat” ausgetragen. Ziel der räumlichen Zusammenlegung dieser beiden 
Behörden Spiegel-Veranstaltungen war es, den gegenseitigen Dialog 
zwischen Haushältern und Modernisierern zu intensivieren. In diesem 
Jahr wird nun der nächsten Schritt vollzogen: “Haushalt und Finanzen” 
wird, neben “Digitale Verwaltung” und “Arbeit und Personal”, einer 
der drei Themenkanäle sein, die im Rahmen des neu konzipierten Kon-
gresses “Digitaler Staat” am 9. und 10. Mai in Berlin diskutiert werden.

“In NRW soll keine gute Idee 

an der Finanzierung scheitern”, 

erklärte Eckhard Forst, seit 1. 

November 2016 Vorsitzender 

des Vorstands der NRW.Bank, 

auf der Jahrespressekonferenz.

Das volumenstärkste Förder-

feld “Wohnen & Leben” stieg um 

32 Prozent auf 6,8 Milliarden 

Euro, das Förderfeld “Entwi-

ckeln & Schützen” um 13 Pro-

zent – auf 1,3 Milliarden Eu-

ro. Das Förderfeld “Gründen & 

Wachsen” gab um neun Prozent 

auf drei Milliarden Euro nach.

“In diesem Jahr haben wir ins-

besondere das gefördert, was in

Nordrhein-Westfalen am meis-

ten fehlt: ausreichender sozia-

ler Mietwohnraum und funkti-

onierende Infrastrukturen”, so 

Forst. Im Förderfeld “Wohnen 

und Leben” konnte die NRW.

Bank einen starken Anstieg in 

allen Förderfeldern verzeich-

nen. “Wohnen und Leben” ist 

das Förderfeld, in dem wir das 

größte Wachstum verzeich-

nen”, erklärte NRW.-Bank-

Vorstand Dietrich Suhlrie. Am 

stärksten legte das Förderfeld 

“Infrastruktur” mit einem Plus 

von 66 Prozent zu. Die För-

derthemen “Wohnraum” und 

“Kommunen” verzeichneten je-

weils ein Plus von 27 Prozent. 

Gut angenommen wurden hier 

auch die zinslosen Programme 

für Flüchtlingsunterkünfte. Mit 

insgesamt 372,5 Millionen Eu-

ro verzeichnete die Förderbank 

hier im Vergleich zum Vorjahr 

ein Plus von 55 Prozent.

Obwohl in NRW sehr viel ge-

baut werde, gebe es immer noch 

zu wenig Wohnraum, gab Suhl-

rie zu bedenken. Ursache sei vor 

allem der Engpass an verfügba-

rem Bauland. “Hier muss viel

stärker über interkommunale 

Kooperationen nachgedacht 

werden. Die Kommunen kön-

nen den Bedarf nicht alleine 

decken”, mahnte der Volkswirt.

Neuer Förderrekord
NRW.Bank-Finanzbericht 2016

(BS/lkm) Die NRW.Bank stellte kürzlich ihren aktuellen Finanzbericht 
vor. Im Jahr 2016 konnte die Förderbank für Nordrhein-Westfalen erneut 
eine sehr hohe Nachfrage nach ihren Förderinstrumenten verzeichnen. 
Mit einem Nettoneuzusagevolumen in Höhe von 11,2 Milliarden Euro (Vj. 
9,7 Mrd. Euro) hat sie das Ergebnis des Vorjahres noch einmal um 15 
Prozent übertroffen. 

Aus Sicht der Kommune Aus Sicht der Beitragsschuldner

Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile

- Langfristige Aus-

richtung

- Kein Hinausschie-

ben notwendiger 

Baumaßnahmen

- Kontinuität beim 

Straßenausbau

- Verstetigung der 

Beitragshöhe

- Konfl iktpoten-

zial in der An-

fangsphase

- Zusätzlicher 

Verwaltungs-

aufwand 

- Hohe Einmalbe-

lastung entfällt

- Keine Zufallsbe-

lastung bei Kauf 

und Verkauf von 

Grundstücken

- Nur einfache 

Belastung 

bei mehrfach 

erschlossenen 

Grundstücken

- Abweichen vom 

bekannten System

- Individuelle Erschlie-

ßungssituation 

bleibt weitestgehend 

unberücksichtigt 

- Auch Beiträge an 

klassifi zierten Stra-

ßen (Kreis-, Landes- 

und Bundesstraßen)

- Evtl. höhere Belas-

tung größerer (Ge-

werbe-) Grundstücke

 Grafi k: BS/Dach, Quelle: eigene Berechnung

Vor- und Nachteile der wiederkehrenden Straßenbeiträge 


